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Bundesministerium für Finanzen 

MDR - 165381-2018-8 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit 

dem die Bundesabgabenordnung 

und die Abgabenexekutionsordnung 

geändert werden; 

Begutachtung; 

Stellungnahme 

 

zu BMF-010000/0004-IV/1/2018 

Wien, 8. März 2018 

 

 

Zu dem mit Schreiben vom 20. Februar 2018 übermittelten Entwurf eines Bundesgesetzes 

wird wie folgt Stellung genommen: 

 

Das Land Wien regt an, die Bundesabgabenordnung - BAO auf einen allfälligen begrifflichen 

Anpassungsbedarf an die Datenschutz-Grundverordnung - DSGVO zu überprüfen (vgl. 

Rundschreiben des Bundeskanzleramtes vom 2. August 2017, BKA-810.026/0035-V/3/2017). 

So ist z. B. im § 48a Abs. 4 lit. c von „zustimmen“ die Rede. 

 

Weiters werden folgende Anmerkungen und Anregungen zum Gesetzesentwurf getroffen: 

 

Zu Art. 1 (Änderung der Bundesabgabenordnung): 

 

Zu Z 2 (§§ 48d bis 48i): 

 

Zu § 48e: 

Diese Regelung sieht Beschränkungen der Informationspflicht vor. Der Inhalt des Einlei-

tungssatzes („…nicht verpflichtet… zu informieren, wenn Art. 13 Abs. 4 oder Art. 14 Abs. 5 

DSGVO anwendbar ist…“) ergibt sich schon aus der DSGVO. Es wird daher eine Überprü-

fung der Formulierung im Hinblick auf das Transformationsverbot angeregt.  

 

Das Land Wien ersucht, § 48e Abs. 1 Z 4 lit. a BAO - wie die Z 1 auch im Hinblick auf § 48c 

BAO - um die abgabenrechtlichen Verwaltungsstrafverfahren zu ergänzen. 
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Zu § 48i: 

Überlegenswert wäre, den § 48i BAO um die Strafbehörden ausdrücklich zu ergänzen.  

 

Verhandlungen im Sinne des Konsultationsmechanismus sind nicht zu verlangen. 

 

 

 Für den Landesamtsdirektor: 

 

 

 

Mag. Matthias Ferner Mag.a Patricia Sylvia Bukovacz, LL.M. 

 Senatsrätin 

 

 

 

Ergeht an: 

1.  Präsidium des Nationalrates 

 

2.  alle Ämter der Landes- 

regierungen 

 

3.  Verbindungsstelle der 

Bundesländer 

 

4.  MA 6 

(zu MA 6/AR - 794673/17) 

mit dem Ersuchen um Weiter- 

leitung an die einbezogenen 

Dienststellen 
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